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RS OGH 1988/1/13 14ObA46/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1988

Norm

ABGB §1151 IV

Rechtssatz

Es ist zwischen den sachlichen Weisungen, die den Arbeitserfolg an sich betre3en und daher auch im

Werkvertragsverhältnis und im freien Arbeitsverhältnis vorkommen, und den persönlichen Weisungen, welche die Art

und Weise der Tätigkeit unmittelbar betre3en, zu unterscheiden ist. Arbeitsvertragstypisch sind Weisungen über die

Art und Weise der Durchführung der obliegenden Arbeiten.
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